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160/J Anfrage 

der Abg. Dr. G red 1 e r, Dr. K rau s, Her z e 1 e 

an den B~desminister für Finanz~n, 

17. März 1954 

und Genossen 

betreffend Anerkennung der durch auswärtiges Studium eines Kindes erwachsen-

den zusätzlichen Kosten als außerordentliche Belastung. 

-.-.-01-."".-
Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Entsch8idung vom 22, Dezember 1952, 

Zl. 817/52, veröffentlicht als Nr. 695 in d.3r Sammlung F der Verwa~tungsge­

richtshof-Erkenntnissc, einer Beschwerde Folge gegeben und entschieden, daß 

die Finanzbehörden die durch das auswärtige Studiurtl eines Kindes erWQhsenden 

zusätzlichen Kosten als außvrordentliche Belastung anzuerkennen hätten. Der 

VwGH. sagt in seiner Entscheidung ausdrücklich, d?ß die Hochschulausbildung 

eines Kindes schon an sich eine außerord8ntlicheBelastung darstelle, die nooh 

verschä.rft wird, wenn das Studium. in ainem anderen Ort erfolgen muß, als es der 

Wohnsitz der Eltern ist. Es besteht jädoch eine Dienstanweisung des Bundes .. 

ministeriums für Finanzen, wonach Finanzämter alle Anträge von Steuerzahlern 

auf Anerkennung einer außerordentlich0n ~elastung durch das Studium eines 

Kindes an einem vom Wohnsitz der ~ltern verschiedenen Ort nicht Folge zu geben 

hätten. Diese Dienstanweisung wurde auch nach der am 22.12.1952 vom VwGH. ge­

troffenen Entsoheidung nicht zurückgezogen, obwohl-die Behörden ja an die Rechts­

ansicht des VwGH. gebunden sind. Das hat zur Folge, daß z. B. allein in Linz 

über 20 derartige Anträge abgewiesen wurden. Den langwierigen Rechtsmittelzug 

einzuleiten scheuen nun fast alle wegen der daraus allenfalls entstehenden 

Kosten. Für alle Eltern, welche Kinder auswärts studieren lassen müssen, wäre 

eine solch wesentliche Entlastung sehr begrüßenswert, wobei gleichzeitig für 

diese besoheidene steuerliche Erleichterung sowohl kulturelle als auch familLn­

politische Gründe sprechen. 

Die unterzeiohneten Abgeordneten richten dah~r an den Herrn Bundesminister 

für Finanzen die 

A n fra g e: 
___________ 1l31 __ g._E?~_Ji~~1'_l3und4aminiater-bare-i-t-,--seine--m4t---de-r~chtmm-suhauung-des--Ter-;:;'­
waltungsgerichtshofes in Widerspruch befindliche Dienstanweisung ehestens zu­

rückzuziehen? 
-.-,-""'0",0-
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